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Hausordnung

des Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrums 

Jena-Göschwitz

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Geltungsbereich

Diese Hausordnung gilt für das gesamte Territorium des Staatlichen Berufsbildenden Schulzentrums Jena-Göschwitz und damit auch für alle Bildungsträger und Firmen, welche auf diesem Gelände zeitweise tätig oder ansässig sind.

Standortspezifische Besonderheiten werden speziell geregelt.

1.2 Zweck

Die vorliegende Hausordnung dient der Aufrechterhaltung eines reibungslosen Lehr- und Geschäftsbetriebes im SBSZ Jena-Göschwitz.

Jeder Einzelne ist verpflichtet, die vorliegende Hausordnung einzuhalten und verantwortlich mit zu tragen. 

1.3 Bestimmungen

1.3.1 Die Schüler und Auszubildenden haben die Weisungen und Anordnungen der Schulleitung, der Lehrer und des verantwortlichen Personals entsprechend deren dienstlichen Obliegenheiten zu befolgen.

1.3.2 Jeder Schüler ist verpflichtet, die Telefonnummer eines Angehörigen, bei Schülern unter 18 Jahren eines Erziehungsberechtigten, für Notfälle zu benennen.
Jede Änderung der Wohnanschrift oder der Ausbildungsstätte muss der Schüler sofort dem Klassenlehrer mitteilen.

1.3.3 Jeder ist für die Sauberkeit seines Arbeitsplatzes, der Unterrichtsräume, der Schulgebäude, einschließlich der sanitären Einrichtungen und des Schulgrundstückes mitverantwortlich.

1.3.4 Das Rauchen ist für alle Personen im gesamten Schulgelände verboten. Der Genuss alkoholischer Getränke und anderer Rausch- bzw. Suchtmittel ist auf dem gesamten Territorium verboten. Personen, welche unter dem Einfluss obengenannter Mittel stehen, kann das Betreten des Territoriums verweigert werden.
1.3.5 Das Mitbringen und die Benutzung von Gegenständen, die die Unterrichts- und Erziehungsarbeit oder die Ordnung im berufsbildenden Schulzentrum stören könnten, ist untersagt.

1.3.6 Das Mitbringen von Tieren ist untersagt.

1.3.7 Innerhalb des Territoriums des berufsbildenden Schulzentrums gilt die StVO.

1.3.8 Das Befahren des Geländes mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern ist nur mit einer entsprechenden Genehmigung oder für Zulieferer gestattet. Genehmigungen werden auf Antrag über das Sekretariat erteilt.

1.3.9 Das Befahren der Grünflächen, des Sportplatzes, der Geh- und Rettungswege u.ä. ist strengstens verboten.

1.3.10 Fahrräder und Motorräder sind an der dafür vorgesehenen Stelle (Unterstand am Haupteingang) abzustellen. Der Schlüssel für den Unterstand ist beim Hausmeister gegen Kaution erhältlich.

1.3.11 Bekanntmachungen, Mitteilungen und Informationen aller Art dürfen nur an den vom Schulleiter gestatteten Stellen angebracht werden. Für den Inhalt ist der Nutzer der Informationsfläche verantwortlich.

1.3.12 Jede Art von parteipolitischer Werbung ist innerhalb des Geltungsbereiches dieser Hausordnung nicht gestattet.

1.3.13 Vervielfältigungen und Druckerzeugnisse dürfen auf dem Gelände nur mit besonderer Genehmigung des Schulleiters verteilt werden.

1.3.14 Rassistische, extremistische verfassungsfeindliche oder gewaltverherrlichende Schriften, Videos, Musikkassetten und Datenträger sowie deren mündliche Verbreitung sind auf dem Gelände verboten.

1.3.15 Okultistische, spiritistische und satanistische Praktiken, die Verbreitung entsprechender Schriften sowie die mündliche Propagierung solchen Gedankengutes sind auf dem Gelände verboten.

1.3.16 Werbeveranstaltungen, die Verteilung von Werbematerialien sowie Vertreterbesuche bedürfen der Zustimmung des Schulleiters.

1.3.17 Für Schüler, Auszubildende und Teilnehmer von Lehrgängen und Kursen sind das Territorium und die Gebäude während der regulären Unterrichtszeiten geöffnet und werden über die offiziellen Eingänge betreten und verlassen. Innerhalb des Geländes sind die Wege zu benutzen.

1.3.18 Das Schulgelände darf während der Unterrichts- und Pausenzeiten nicht verlassen werden. Dies trifft auch für Freistunden zu.
1.3.19 Die Unterrichtszeiten und die Pausenzeiten sind einzuhalten. Rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn (in der Regel 5 Minuten vor Beginn) sind die Ausbildungsflächen und Unterrichtsräume aufzusuchen. Betritt ein Schüler nach Unterrichtsbeginn den Unterrichtsraum, hat er sich unverzüglich beim Fachlehrer zu melden. Wiederholtes zu spät kommen ohne hinreichende Gründe kann zum Ausschluss von Lehrveranstaltungen führen. Für diese Zeit erfolgt die Anrechnung von Fehlstunden.

1.3.20 Ist eine Klasse 10 Minuten nach Beginn des praktischen oder theoretischen Unterrichtes ohne Lehrer, so  meldet der Klassensprecher oder sein Stellvertreter dies der Abteilungsleitung.

1.3.21 Der festgelegte Ordnungsdienst ist für die Reinigung der Tafeln nach Beendigung der Unterrichtsstunde verantwortlich. Grobe Verschmutzungen sind zu entfernen.

1.3.22 Nach Ende der letzten Unterrichtsstunde (siehe Raumbelegungsplan) sind die Unterrichtsräume ordnungsgemäß zu verlassen, d.h. Fenster verriegeln, Licht löschen, Wasserhähne schließen und Stühle hochstellen.

1.3.23 Im Krankheitsfall gilt das Fehlen nur bei Vorlage eines Krankenscheins als entschuldigt. Der Krankenschein muss binnen 3 Unterrichtstagen in der Schule (gegebenenfalls in Kopie dem Praktikumsbetrieb) vorliegen.
Für Prüfungen gelten Sonderregelungen laut Prüfungsbelehrung.
1.3.24 Für die Erreichung des Ausbildungsziels ist eine Anwesenheit von mindestens 80 Prozent erforderlich. Bei längerer Krankheit kann ein Antrag auf Wiederholung des Schuljahres gestellt werden.
1.3.25 Auf dem Arbeitsplatz haben sich nur die Gegenstände zu befinden, welche für das jeweilige Unterrichtsfach bzw. die jeweilige Arbeitsaufgabe benötigt werden. Für die Ablage von Kleidungsstücken sind die Garderobeneinrichtungen zu benutzen.

1.3.26 Jegliche Nutzung von Mobiltelefonen ist während des Unterrichts untersagt.

1.3.27 Während des Unterrichts sind Essen und Trinken untersagt.

1.3.28 Für Gegenstände, Wertsachen und Fahrzeuge übernimmt die Schule innerhalb des Geltungsbereiches dieser Hausordnung keine Haftung.

1.3.29 Alle Schüler, Auszubildenden und Teilnehmer von Lehrgängen und Kursen haben sich die in den Räumen aushängenden Fluchtpläne einzuprägen und im Notfall zu beachten. 

1.3.30 Bei Havariesituationen tritt der bestehende Alarmplan in Kraft. Dieser Alarmplan ist in allen Häusern sichtbar aufzuhängen und zur eigenen Sicherheit bei Gefahrensituationen unbedingt einzuhalten.

1.3.31 Unfälle im Schulgelände sowie Wegeunfälle sind unverzüglich dem zuständigen Abteilungsleiter zu melden. Ein entsprechender Unfallmeldebogen (im Schulsekretariat erhältlich) ist umgehend auszufüllen und beim Sicherheitsbeauftragten (stv. Schulleiter) abzugeben.

1.3.32 Unfälle im Unterricht sind unverzüglich dem zuständigen Abteilungsleiter zu melden. Ein entsprechender Unfallmeldebogen (im Schulsekretariat erhältlich) ist durch den Fachlehrer in Zusammenarbeit mit den Betroffenen auszufüllen und beim Sicherheitsbeauftragten (stv. Schulleiter) abzugeben.

1.3.33 Versicherungsschutz besteht für Unfälle im Schulgelände, Wegeunfälle sowie Unfälle bei Schulveranstaltungen. Kein Versicherungsschutz besteht für Diebstahl im Schulgelände. Haftpflichtschäden, welche durch Schüler verursacht werden, sind durch die Schule ebenfalls nicht versichert.
1.3.34 Schlüssel, Park- und Chipkarten sind personengebunden und dürfen deshalb nur vom Inhaber genutzt werden. Der Verlust ist unverzüglich im Sekretariat anzuzeigen. Der jeweilige Nutzer ist haftbar.
1.4 Maßnahmen

1.4.1 Über die Hausordnung, einschließlich ihrer Anlagen, ist zu Beginn jedes Schuljahres eine aktenkundige Belehrung durchzuführen.
1.4.2 Verstöße gegen die Hausordnung werden nach den geltenden Rechtsvorschriften geahndet.

1.5 Schlussbestimmungen

An der Erarbeitung dieser Hausordnung haben die Schülersprecher, Elternsprecher, Lehrer, Schulleitung, der örtlicher Personalrat und die Schulkonferenz mitgewirkt. 

Diese Hausordnung tritt am 30.08.2007 in Kraft und setzt gleichzeitig die Hausordnung vom 01.02.2003 außer Kraft.

Jena, 2007-08-20

Sillmann
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Sicherheitsbeauftragter

